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Warum Windkraftanlagen in Deutschland
schwer aJm Laufen kommen
Eine vor allem juristische Bestandsaufnahme / Von Helmut Vogt

Was in unseren Nachbarländern Dänemark und Holland problemlos abläuft,
die Aufstellung von immer mehr Windkraftanlagen, ist hierzulande bereits
durch ungeklärte Rechtsverhältnisse blockiert. Lediglich das Bundesland
Schleswig-Holstein hat Richtlinien für Auslegung, Aufstellung und Betrieb
von Windkraftwerken herausgegeben. Der Verfasser, Sachverständiger und
Berater für Windkraftanlagen, der in diesem Bundesland nahe der dänischen
Grenze lebt, hat eine Bestandsaufnahme zur Zulassungspraxis für Windkraft-
anlagen verfaßt. Sie hinterläßt das bedrückende Gefühl, daß in der Bundesre-
publik Deutschland nur deshalb kaum Windkraftanlagen anzutreffen sind,
weil ihnen Juristen den Boden noch nicht bereitet haben.

Windkraftanlagen sind,,baul iche An-
lagen". Dies bedeutet,  daß bei deren
Genehmigung die Best immungen des
Bauplanungs- und des Bauordnungs-
rechts zu beachten sind. Die Bestim-
mungen in bezug auf Bauplanung sind
zu f  inden im Bundesbaugesetz
(BBauG) sowie in der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO), die Best immungen
der Bauordnung sind in den Landes-
bauordnungen (LBO) sowie in zugehöri-
gen Verordnungen und Erlassen enthal-
ten. Für die Bauplanung sind somit  Bun-
desgesetze usw. und für die Bauord-
nung Landesgesetze usw. maßgebend.

Da die Bauplanungs- und Bauord-
nungsbest immungen aus der Zei l  vor
der Olkr ise stammen und die Uberle-
gungen zur Ausnutzung der Windener-
gie meist erst danach angestellt wur-
den, sind Windkraftanlagen in diesen
Best immungen nicht besonders aufge-
führt. Bei deren Bearbeitung lag kein
Grund vor, auf Windkraftanlagen be-
sonders einzugehen. Heute ist  es
schwer, Windkraftanlagen in Bestim-
mungen einzuordnen, die gar nicht für
diese Art  , ,baul iche Anlagen" gedacht
waren. Es ist  erklär l ich, daß nicht nur die
Genehmigungsstel len unsicher in ihren
Entscheidungen sind und daß durch de-
ren unterschiedl iche Auslegungen er-
hebl iche Meinungsverschiedenheiten
entstehen.

Baunutzu ngsverordnu ng
Das Bauplanungsrecht befaßt sich

mit  der grundsätzl ichen Genehmigung
einer Anlage und deren Standort .  Hier-
bei ist  die Baunutzungsverordnung
(BauNVO) von entscheidender Bedeu-
tung. Diese behandelt :
1.  Darstel lung und Festsetzungen in
den Baulei tplänen über
a) die Art  der baul ichen Nutzung,
b) das Maß der baul ichen Nutzung und
seine Berechnung,
c) die Bauweise sowie die überbauba-
ren und die nicht überbaubaren Grund-
stucksflächen,
d) die Mindestgröße der Baugrund-
stucke:
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2. die in den Baugebieten zulässigen
baul ichen und sonst igen Anlagen;
3. die Zulässigkeit von Festsetzungen
nach Nr. 1,  wenn Bebauungspläne nicht
aufgestellt sind oder Festsetzungen
nach 1 nicht enthalten.

Das Wort, ,Windkraftanlagen" kommt
überhauot nicht vor.  Es wird zwar u.a.
etwas über Energieversorgung gesagt,
aber dabei denkt man vor al lem an
Trafostat ionen, Pumpanlagen, Lei-
tungsmasten usw. Auch die Ausführun-
gen über zulässige Bauhöhen haben
hier eine ganz andere Bedeutung.

Vorsichtshalber ablehnen
Ein ablehnender Bescheid einer Ge-

nehmigungsbehörde ist  zu verständl ich.
Er wird unter der Annahme verfaßt, daß
- unter Beachtung der Unsicherheit  in
der Auslegung der Best immungen -
auf diese Weise die Mögl ichkeit  einer
Fehlentscheidung am geringsten ist .
(Sie wäre auch am leichtesten korrigier-
bar.) .  Insbesondere gi l t  d ies dann, wenn
der Antragsteller eine Privatperson ist.
Bisher ist  nämlich versäumt worden,
den Genehmigungsstel len von oberer
Stel le Hinweise für eine Entscheidung
zu geben bzw. Entscheidungshilfen
auszuarbeiten. Die wenigen planungs-
recht l ichen Hinweise in den Richt l in ien
für Auslegung, Aufstel lung und das Be-
treiben von Windkraftanlagen (Amts-
blatt  für Schleswig-Holstein 1985 Nr.
22) sind bei weitem nicht ausreichend.

Besonders ungeklärt sind die Verhält-
nisse in bezug auf die Planung von Ge-
meinschaftsanlagen, also des Typs, der
die gewalt ige Zunahme der Anzahl von
Windkraftanlagen in Dänemark begrün-
det hat.  Hierbei geht es auch um recht l i -
che Fragen und solche einer mögl ichen
Gesellschaftsform. Andere ungeklärte
Fragen zu Windkraftanlagen sind die
Berücksicht igung von Einf lugschneisen
für Flugplätze, Trassen für Uberlandlei-
tungen, Zugvogelgebiete, Blendwir-
kung usw.

Ein besonderes Augenmerk gi l t  der
Einpassung von Windkraftanlagen in
das Landschaftsbi ld.  Hier f  indet der Hin-
weis in den Richt l in ien von Schleswio-
Holstein: , ,Die durch die Neuart igkeit  eI-
ner solchen Anlage bedingte optische
Gewöhnungsbedürftigkeit begründet al-
lern weder einen Widersoruch zur Ei-

genart des Baugebietes noch eine Be-
einträchtigung des Ortsbildes" wenig
Beachtung. Zu einer guten Anpassung
an die Landschaft können die Ausbil-
dung des Turmes, der Gondel und der
Flügel sowie die Farbgebung viel beitra-
gen. Eine Windkraftanlage kann durch-
aus auch zur Belebung einer Land-
schaft  bei tragen. Mit  umstehenden Bi l -
dern sind dazu einige Beispiele aus ei-
nem Bericht der dänischen Stadt Aar-
hus über Standorte für Windkraftanla-
gen wiedergegeben.

In diesem Zusammenhang muß auch
darauf hingewiesen werden, daß neben
den planungsrecht l ichen Fragen noch
viele nicht gelöste Probleme in bezug
auf die Ar1 der Stromabrechnung und
des Netzanschlusses bestehen. Sie
sind insbesondere für or ivate und Ge-
meinschaftsanlagen von Bedeutung.
Diese Fragen beeinträchtigen die Pla-
nung und sind mit  best immend dafür,  ob
es auch wirtschaftlich ist. den oroduzier-
ten Strom für Heizzwecke zu verwen-
oen.

Von besonderer Wichtigkeit ist das
Verhältnis von jährlichem Stromver-
brauch zu dem jährlich produzierten
Strom. Hier kann es zu Kol l is ionen mit
dem Energiewirtschaftsgesetz kom-
men. Schl ießl ich sind auch Fragen in
bezug auf Mehrwertsteuer und Einkom-
mensteuer zu beachten. Alle zusam-
men sind für den or ivaten Erwerber ei-
nes Windkraftwerkes so wichtio wie die
technischen Fragen.

, ,Baul iche Anlage"
Die Bauordnung beschäft igt  s ich mit

Fragen der Sicherheit ,  wobei darunter
die Baustatik verstanden wird. Alles zielt
auf die Einhaltung der öffent l ichen Si-
cherheit oder Ordnung und den Schutz
des Lebens oder der Gesundheit  der
Bürger ab. Es werden also in diesem
Zusammenhang nicht die Zuverlässig-
kei t ,  das Funkt ionieren und die Verfüg-
barkeit  der maschinel len Einr ichtung
behandelt .

Eine Windkraftanlange läßt sich nur
schwer in die Best immungen der
Bauordnung einordnen. Gondel und
Rotor sind als maschinel le Einr ichtun-
gen anzusehen, die zudem fest ver-
schraubt sind mit dem Turm, der seiner-
seits mit dem Erdboden ortsfest verbun-
den ist. Die Kennzeichen des Begriffes
,,baul iche Anlage" sind damit erfül l t .  lm
Gegensatz dazu fal len Krananlagen
nicht in das Anwendungsgebiet der Lan-
desbauordnung. Diese gi l t  h ier nur für
die Kranbahnen und {undamente ($ 1
(2)5). Damit ist nicht gesagt, daß für
Kräne keine Best immungen gelten. Die
Zuständigkeit  ist  nur eine andere.

Desweiteren muß bedacht werden,
daß der größte Teil der Bestimmungen
für Gebäude gilt, die wie folgt definiert
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s ind : , ,Gebäude s ind  se lbs tänd ige ,
überdeckte bauliche Anlagen, die von
Menschen betreten werden können und
geeignet oder best immt sind, dem
Schutz von Menschen, Tieren oder Sa-
chen zu dienen." Gebäude sind nun die
baul ichen Anlagen, mit  denen sich die
Bauaufsichtsbehörden - die gegebe-
nenfal ls mit  der Genehmigung von
Windkraftanlagen beauftragt würden -
hauotsächlich befassen müssen. Es ist
deshalb erklär l ich, wenn man den Pro-
blemen der Windkraftanlagen fremd ge-
genübersteht.

Die einzelnen Landesbauordnungen
sind in Anlehnung an die Musterauord-
nung (MBO) erarbeitet  worden. Deren
jetzt gültige Fassung stammt vom De-
zember 1981 .  Es ist  eine mehrmals
überarbeitete Fassung der ersten Mu-
sterbauordnung von Oktober 1959. Ob-
wohldie heute gült ige Fassung nach der
Olkr ise herausgekommen ist ,  f inden
sich in ihr keine Anhaltspunkte dafür.
daß in i rgendeiner Form an Windkraft-
anlagen gedacht worden ist.

Vorbi ld l iches
Schleswig-Holstein

Von einigen Stel len wird nun die
Frage ventiliert, ob Windkraftanlagen
wie Kräne oder als , ,Fl iegende Bauten"
behandelt  werden könnten. Dabei muß
man jedoch bedenken, daß hier eine
Norm (D lN 15018.  B la t t  1  und 2  und DIN
15019 Te i l  1 )  vor l ieg t ,  d ie  n ich t  nur
wie al lgemein bei Baunormen übl ich -
vom Fachnormenausschuß Bauwesen
(FNBau), sondern in Zusammenarbeit
mit  dem Fachnormenausschuß Maschi-
nenbau (FN) erarbeitet wurde.

Unter , ,Fl iegenden Bauten" werden
baul iche Anlagen verstanden, die ge-
eignet und best immt sind, wiederholt
aufgestellt und zerlegt zu werden. In der
Regel handelt  es sich um Karussel le,
Luftschaukeln, Riesenräder,  Rutsch-
bahnen usw. Für deren stattsche Be-
lange sind Richt l in ien (DlN 4112) fest-
gelegt, zudem bestehen Sondervor-
schriften. Entsprechende Prüfungen
werden jewei ls nur von einem Prüfamt
durchgeführt, das für die Gebrauchsab-
nahme Sachverständige hinzuziehen
kann. Wenn es um Sachverständige
geht, wird besonders auf den TUV ver-
wiesen. Für die Prüfung von Fl iegenden
Bauten gi l t  die Richt l in ie , ,Grundsätze
für die Prüfung von Fl iegenden Bauten,
VdTUV-Merkblatt Fördertechnik 1 507"
- Die einzelnen Vorschri f ten für die
Kräne sind auf Windkraftanlagen nicht
anwendbar.

Schleswig-Holstein ist das einzige
Bundesland, das Richt l in ien für die Aus-
legung, Aufstel lung und das Betreiben
von Windkraftanlagen (Amtsblatt für
Schleswig-Holstein 1985 Nr. 22) aufge-
stel l t  hat.  Da die Bauordnung unter die
Landeshoheit  fäl l t ,  gel ten diese Richt l i -
nien -  recht l ich gesehen - nur in
Schleswig-Holstein. Zu ihrer Anerken-
nung und Einführung in anderen Bun-
desländern ist  es nicht gekommen;
scheinbar besteht auch keine Aussicht.
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Landscha f t en  m  t  W  ndmuh len .  I  E l ne  W ndk ra f t an ,age  au f  e i nem HugeL  kann  d  esen  we  t e r  be tonen  und
de ren  Le  s tung  du rch  den  , ,  H t l ge  e f f ek t  '  ve rg röße rn .  2  D ie  Au f s te l l ung  un te rha lb  de r  Huge  kuppen  kann  so
woh l  d i e  Landscha f t s f o rm  a l s  auch  d i e  An  age  se lbs t  . , ve r sch le l e rn  ' .  3  I n  f  achem Ge  ande  kann  e i ne  W ind -
kraf tanlage elnen markanten Punkt  verkörpern.  4 W ndkraf twerke en: lang elner Kustenirn e betonen deren
Ve r  au f  .  5  W lndmL ih l en  n  meh re ren  Re ihen  , , ve rw  schen  den  Küs tenve r  au f  .  6  Zusammengehö r  ge  W ind
k r a ' t w e , r e s o l r e - a - c - ä , s G - o p e o e L t r -  n f s c ^ e ^ u n g - r e r e r ' : L r l a h r r ^ g e t  s p r e _  e n o a ' - . . 0 a ß e a .
Auge  n i ch t  meh ra l s  zwe  Re ihen  a  s  zu  e  ne rGruppe  geho r i g  i den t i f  z  e r t .

Das ist  unbefr iedigend. Sol len die ande-
ren Bundesländer mit erfaßt werden,
müßte eine neue Richt l in ie,  tür die na-
tür l ich vieles von der Richt l in ie f  ür
Schleswig-Holstein übernommen wer-
den könnte, durch den Fachnormen-
ausschuß Bauwesen erarbeitet werden.

Die Landesbauordnung umfaßt auch
die Kontrol le einer Anlaoe. d.h. die
Überwachung der Gü-te dör Baustoffe,
die Uberprüfung der Ubereinst immung
mit der Berechnung und die Uberwa-
chung der Ausführung. Es ist  le icht zu
erkennen, daß die Verfahren, die haupt-
sächlich auf Gebäude abgestimmt sind,
bei der Anwendung auf Windkraftanla-
gen in der übl ichen Form nicht verwend-
bar sind. Schwier igkeiten gibt es vor al-
lem mit  dem Begri f f  , ,Lebensdauer".  ln
der Landesbauordnuno taucht dieses
Wort überhaupt nicht au-f . Die geforderte
Sicherheit ,  d.h. der Schutz des Lebens
oder der Gesundheit  der Bürger,  muß
aber ständig gegeben sein. In baustati-
scher Hinsicht kann es somit  keine be-
grenzte Lebensdauer geben. Bei bauli-
chen Anlagen rechnet man mit Lebens-
dauern, die in die der Berechnung zu-
grunde gelegten zulässigen Spannun-
gen eingebaut sind. Diese Lebensdau-
ern sind mindestens eine Zehnerootenz
größer als bei Windkraftanlagen übl ich.

Es ergibt s ich hier überhaupt die
Frage, was man unter Lebensdauer und
insbesondere unter Erschöpfung der
Lebensdauer versteht. lst die Erschöo-
fung der Lebensdauer gleichbedeutend
mit einer erhöhten Gefahr für Leben

oder Gesundheit  der Bürger? Die An-
sichten hierzu sind meistens sehr ver-
scnwommen.

lm Bauwesen geht man oftmals da-
von aus, daß eine baul iche Anlage nach
einer Zeit  ihren Sinn und ihre Verwen-
dungsmögl ichkeit  ver l iert .  Heute f inden
sich auch schon Gedanken über zei t l ich
begrenzte Anlagen in der Art  mit  ab-
montierbaren und wiederverwendbaren
Elementen.

und die Funktionsfähig-
keit?

lm Maschinenbau, also auch bei den
maschinel len Tei len einer Windkraftan-
lage, muß mit  Verschleiß gerechnet
werden. Andererseits kennt man dort -
im Gegensalz zum Bauwesen - das
Austauschen von einzelnen Tei len. Die-
ser Austausch von Teilen braucht nor-
malerweise keine Beeinträchtigung des
Schutzes für Leben und Gesundheit  der
Bürger zu bedeuten. Es handelt  s ich so-
mit  nicht um ein Sicherheitsoroblem.
sondern um eine Frage der Erhaltung
der Funkt ionsfähigkeit .  Die Frage der
Funkt ionsfähigkeit  fäl l t  jedoch nicht in
die von der Landesbauordnung behan-
delten Gebiete.

Solange die Fragen des Maschinen-
baues das Problem der Sicherheit  -  in
der Def ini t ion gemäß der Bauordnung -
nicht berühren, hat die Bauaufsicht
daran nrcht nur kein Interesse, man f  ragt
sich sogar, ob sie berechtigt wäre, For-
derungen zu stel len. Für den Erwerber
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einer  Windkraf tanlage s ind deren Ver-
fügbarkeit, Leistung etc. dagegen von
al lergrößter  Wicht igkei t .  Das bedeutet ,
daß deren Herste l ler  n icht  nur  daran in-
teressier t  se in muß, daß d ie Windkraf t -
anlage n icht  nur  d ie Sicherhei t  in  bau-
stat ischer  Hins icht ,  sondern auch ge-
wisse Anforderungen in bezug auf
Funkt ionsfähigkei t ,  Ver fügbarkei t ,  Lei -
s tung usw. er fü l l t .

Vofteilhaft wäre es, wenn dies alles
durch e ine Beschernigung von e iner  e in-
z igen Ste l le  beurkundet  werden könnte.
Auf Grund unserer Rechtsverhältnisse
wird d ies jedoch n icht  mögl ich sein.  Die
für  den Herste l ler  und seinen Kunden
wicht igen Aussaqen können n iemals

von einer Bauaufsichtsbehörde be-
scheinigt werden. Es ist  nicht mögl ich,
eine derart ige Bescheinigung als , ,Ge-
brauchsabnahme" zu erklären. Eine
Bauaufsichtsbehörde würde damit ihre
Kompetenz überschrei ten.

Es ist  somit  erforderl ich, für die Aus-
stel lung einer Bescheinigung über die
Funkt ionsfähigkeit  und die damit ver-
bundenen Fragen andere Stel len als die
Bauaufsicht zu beauftragen. Damit ist
keineswegs gesagt, daß dies eine ein-
zige Behörde sein muß. Entscheidend
ist  jedoch, daß Richt l in ien erstel l t  wer-
den, in denen die Anforderungen fest-
gelegt s ind. Entsprechende Beispiele
könnten mehrere Staaten I iefern. Als

Grundlage wären ferner Beobachtun-
gen an einer großer Zahl von Anlagen
erforderl ich. Auch dazu steht ein um-
fangreiches Mater ial  zur Verfügung.

Mit  einer Bescheinigung über Funk-
t ionsfähigkeit  zusammen mit  einer über
die baustatische Sicherheit wird es
möglich sein, wirtschaftlich vertretbare
Versicherungsprämien zu erhalten. Sie
böten dem Erwerber bzw. Darlehenoe-
ber die erforderl iche f inanziel le Sichär-
heit .  Nicht eine Bescheinigung, sondern
beide sind erforderl ich. da sie orund-
sätzlich verschiedene Aussageö ma-
chen. Sie sind nicht unabhängig vonein-
ander,  s ie müssen vielmehr aufeinan-
der abgest immt werden.

G leicher Heizölverbrauch

Trotz einer S0prozenttgen Erweite-
runo der Nutzfläche eines Dentallabors
in Bäd Tölz durch Anbau eines Neubau-
traktes mit  19 Ferienwohnungen wird
nicht mehr Heizöl  verbraucht als vorher.
Erreicht wurde dies durch den Einbau
einer Temda-Wärmeanlage.

Hausbesitzer Hubert  Freiseisen sah
es als ideal an, die im Dach sowieso not-
wendige Wärmedämmung (Thermo-
dach-Dämmelemente , ,Temda Fo l ie " )

bei 50 Prozent mehr Nutzfläche

entsprechend ausgelegten Pufferspei-
chern bereitgestellt wird. Das Gesamt-
system wird zentral elektronisch gere-
gelt .

Der Bad Tölzer Dentist hatte vor der
Err ichtung des Neubaus einen jähr-
lichen Heizölverbrauch von 22000
Litern. Trotz Erweiterung der vorhande-
nen Wohnfläche um die Hälfte und trotz
hohen Brauchwasserbedarfes sagt er
heute: , , lch mußte keinen Li ter Heizöl

meanlage mit  Wärmepumpe den Neu-
bau, wenn die Außentemperatur mehr
a ls  +  3  "  C  be t räg t .  Be i  über  -  10 'CAu-
ßentemperatur gibt  diese Anlage außer-
dem Wärme für den Altbau ab.

Der Wärmebedarf des Neubauoe-
bäudes beträgt 38 kW, die Wärmeän-
lage mit  Wärmepumpe übernimmt hier-
von 18 kW zum Zeitounkt der Umschal-
tung (+ 3 "C wegen des günst igen
Stromtarifs),
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mit einem Temda-Wärmesammler zu
kombinieren. Die Dachabsorber l ieoen
unsichtbar wie die Wärmedämmung-un-
ter der Ziegeldeckung des Steildaches.

Die gesamte Heizanlage besteht aus
einem mit  Heizöl  betr iebenen Heizkes-
sel,  der im Altbau aufgestel l t  ist ,  und der
Wärmepumpe im Kel ler des Neubaus.
lm Altbau sind Radiatorenheizköroer in-
stal l iert ,  während der Neubau mit  einer
Fußbodenheizung ausgestattet ist. Au-
ßerdem erfordern das Dentallabor und
die 19 Ferienwohnungen tägl ich Heiß-
wasser für etwa 45 Personen, das in

mehr einkaufen als früher. Zusätzlich ist
es mir gelungen, mich von den unvor-
hersehbaren Preisschwankungen auf
dem Energiemarkt unabhängiger zu
machen. Das Temda-Wärmesvstem
heizt über zwei Drittel des Jahies
ohne daß der Kessel anfahren muß -
das Brauchwasser auf. Das entspricht
etwa einer Leistung von 25000 kWh/
Jahr.

lm Sommerbetr ieb wird an kühlen Ta-
gen für die Feriengäste zusätzl ich die
Fußbodenheizung betr ieben. ln den
Wintermonaten heizt die Temda-Wär-

Ver  egung  von  Temda-Wärmesamm e rn  au f  e i nem
gene lg ten  Dach .  Un te r  den  Wärmesamm e rn  so rg t
oas  Da r r sys te ' n  .  cTToa  Fo  re  ' - ' o  ' e  e f ' ' z  e r -e
War . r eda r  r u r  g  und  s i c f - e re  Ab  e i LL rg  des  Kon -
oenswasse rs .
B i  de r :  Temda  War rnesys teme  GmbH,
8591  Bad  A lexande rsbad

Das zweiteilige Energiedach mit etwa
170 m2 Absorberf läche l iefert  bei  + 3'C
Außentemoeratur rund 12 kW an Wär-
meleistung. lm Sommer- und im Winter-
betrieb werden etwa 17500 kWh aufge-
wendet,  bei  einer gleichzeit igen Einspa-
rung von etwa 7500 Litern Heizö1.

Legt man Einkaufspreise von DM 0,60
für den Li ter Heizöl  und DM 0,1 5 für die
Kilowattstunde (Antrieb der Wärme-
pumpe) einschl ießl ich Mehrwertsteuer
zugrunde, so bleibt am Jahresende eine
steuerfreie Einsparung an Energieko-
sten von rund 2000 DM.
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